
Alpenüberquerung
von Garmisch nach Sterzing

FREUEN SIE SICH AUF:

 Unser Bus begleitet uns aus dem 
Geschäftsgebiet der Bank

 Wanderreise mit Komfort: 
Gepäcktransfer von Unterkunft zu 
Unterkunft inklusive

 Mit Erreichen der Mindest-
teilnehmerzahl professionelle 
Begleitung durch zwei autorisierte 
Bergführer 

 Perfekte Routenführung von den 
bayerischen Alpen durch Tirol / 
Österreich nach Südtirol / Italien

 Wandern mit “Freunden” macht 
Spaß, läßt Freiraum, strengt an 
und entspannt zugleich

Unser Plus:
Corona-Reiseschutz während der 
Reise für Sie bereits inklusive!

07. – 14.

AUGUST

2022

REISEVERANSTALTER:



EINE ALPENÜBERQUE-
RUNG VON GARMISCH 
NACH STERZING
Urlaub mal anders – das verspricht uns die Wanderung 
vom Süden Bayerns in die nördlichste Stadt Italiens 
– Sterzing. Beim Start in Garmisch-Partenkirchen be-
eindruckt bereits das umliegende Bergpanorama mit 
bekannten Namen wie Wank und der allseits bekannten 
Zugspitze. Vorbei an Mittenwald gelangen wir auf das 
Hochplateau, wobei der Blick über Seefeld wandert. 
Sobald wirn das Inntal hinter uns lassen, türmen sich
die imposanten Kalkkögel vor einem auf, welche den 
Weg ins Stubaier-Tal weisen. Über alte Schmugglerpfade 
führt die Wanderung in Richtung Südtirol hinter den 
Brennerpass in das mit Leben gefüllte Städtchen Sterzing. 
Prächtige Bürgerhäuser, malerische Einkaufsgassen und 
mittelalterliche Plätze empfangen uns.

UNSER PROGRAMM:

1. Tag – 07.08.2022: 
Anreise nach Garmisch-Partenkirchen (A) 
Im Laufe des Tages Anreise zum Ausgangshotel in Gar-
misch-Partenkirchen. Erstes gemeinsames Abendessen. 
(1 ÜN)

2. Tag – 08.08.2022: 
Von Garmisch-Partenkirchen nach Mittenwald (F, A)
Nach dem Frühstück Check-Out und Verladen unserer 
Koffer in den Bus. Mit leichtem Wandergepäck und 
gemeinsam mit unserem Bergführer starten wir auf die erste 
Etappe unserer Alpenüberquerung. Mit der Eckbauerbahn 
geht es zunächst zur Bergstation Eckbauer auf 1.250 m. 
Wir wandern vorbei an Schloss Elmau zum wunderbar 
gelegenen Lautersee und weiter ins Leutaschtal. Wir 
wandern weiter nach Mittenwald, wo wir im Ortszentrum 
zahlreiche Lüftlmalereien bewundern können. Transfer nach 
Axams zu unserer nächsten Unterkunft. (1 ÜN) 
Distanz: ca. 15 km / Aufstieg: 250 m / Abstieg: 550 m / 
Gehzeit: ca. 4 Std.

3. Tag – 09.08.2022: 
Übergang ins Stubaital (F, A) 
Heute wartet die beeindruckende Gebirgskette der Kalk-
kögel auf uns. Wir wandern durch das Ruhegebiet über 
der Axamer Lizum über den Übergang des Halsl hinüber 
in das Stubaital. (1 ÜN)
Distanz: ca. 13 km / Aufstieg: 800 m / Abstieg: 1200 m / 
Gehzeit: ca. 6 Std.

4. Tag – 10.08.2022: 
Über Maria Waldrast ins Wipptal (F, A)
Am Morgen bringt uns der Serleslift hoch in die Stubaier 
Alpen. Vorbei am Waldraster Jöchl wandern wir in Rich-
tung des Klostergasthofes Maria Waldrast, der am Fuße 
des Serles auf 1.641 m liegt. Bereits um 1400 erwähnt ist 
der Wallfahrtsort auch heute noch Ziel zahlreicher Pilger. 
Weiter geht unsere Wanderung, vorbei an der Blaserhütte, 
nach Trins im Gschnitztal. (1 ÜN)
Distanz: ca. 13 km / Aufstieg: 900 m / Abstieg: 1250 m / 
Dauer: ca. 7 Std.

5. Tag – 11.08.2022: 
Idyllisches Obernbergtal (F, A)
Auch heute werden wir wieder von einem Tal in das 
nächste wechseln. Über das Eggerjoch wandern wir zum 
Lichtsee. Als beliebtes Ausfl ugsziel liegt der See in einer 
weiten Mulde östlich vom Trunajoch auf einer Seehöhe 
von 2.101 m. Von hier haben wir herrliche Ausblicke nach 
Süden zu den Bergen am Brenner, zu den Tribulaunen und 
besonders zum Olperer. Wir lassen den See hinter uns und 
steigen ins idyllische Obernbergtal ab. (1 ÜN)
Distanz:  ca. 15 km / Aufstieg: 800 m / Abstieg: 900 m / 
Dauer: ca. 6 Std.

6. Tag – 12.08.2022: 
Auf Schmugglerwegen nach Südtirol (F, A)
Inmitten des Landschaftsschutzgebietes der Tribulaune liegt 
der Obernberger See, ein atemberaubendes Naturdenkmal, 
das die Schönheit der Umgebung in sich widerspiegelt. 
Wie in früheren Zeiten wechseln auch wir die Grenze von 
Österreich nach Italien auf alten Schmugglerpfaden über 
das Sandjoch hinüber ins italiensche Pfl erschtal. (1 ÜN)
Distanz: ca. 13 km / Aufstieg: 750 m / Abstieg: 1000 m / 
Dauer: ca. 5,5 Std

7. Tag – 13.08.2022: 
Vom Pfl erschtal nach Sterzing (F, A)
Von der Ladurnerhütte, hoch über dem Pfl erschtal aus, 
wartet der Dolomieuweg (oder auch der 6-Almenweg 
genannt) auf uns. Vorbei an urigen Almen wandern wir 
bis zur Valmingalm, einem bezaubernden Almendorf 
im ruhig gelegenen Valmingtal. Auch der französische 
Adelige und Geologe Deodat de Dolomieu wusste diese 
Gegend für seine Forschungsreisen zu schätzen – Ende 
des 18. Jahrhunderts entdeckte er hier das kalkhaltige 
Dolomit-Gestein, welches nach ihm benannt wurde. Schon 
bald haben wir unser Ziel Sterzing vor Augen. Bei einem 
Cappuccino in der Altstadt lassen wir die heutige Etappe 
ausklingen. (1 ÜN)
Distanz: ca. 6 km / Aufstieg: 450 m / Abstieg: 250 m / 
Dauer: ca. 4 Std.



EMPFOHLENE AUSRÜSTUNG: 

 3 Tagesrucksack mit ca. 30 Liter Volumen

 3Knöchelhohe Bergschuhe mit Profilsohle

 3Wasserflasche mit min. 1 Liter Fassungsvermögen

 3 Zweckmäßige Wanderbekleidung (T-shirts, Trekkinghose, 
Wandersocken)

 3Warme Zusatzbekleidung (Pullover, Mütze, Handschuhe, 
Fleece- oder Softshelljacke)

 3Anorak (mit Kapuze) und Überhose, wind- und wasserdicht

 3 Sonnenschutz (Kopfbedeckung, Sonnenbrille, -creme)

 3Waschutensilien und persönliche Medikamente

ZUSATZAUSRÜSTUNG: 

 3 Teleskopwanderstöcke als Gehhilfe – wer möchte

 3 Funktionswäsche / -bekleidung

 3Regenschutzhülle für den Rucksack

 3 Fotoausrüstung, Fernglas

 3 Taschenmesser

 3 Süßigkeiten (z.B. Müsliriegel)

 3Badesachen

FÜR DEN GEPÄCKTRANSPORT:

 3großer Rucksack, Sporttasche oder Koffer

Reisepreis pro Person im Doppelzimmer:
mit RV-Storno- & Reiseschutz ohne Selbstbehalt 1.734 EUR 
nur RV-Reiserücktritt mit 20 % Selbstbehalt 1.698 EUR

Reisepreis pro Person im Einzelzimmer:
mit RV-Storno- & Reiseschutz ohne Selbstbehalt 1.914 EUR 
nur RV-Reiserücktritt mit 20 % Selbstbehalt  1.878 EUR

Mindestteilnehmerzahl 19 Personen*/ maximal 30 Personen
*) Bei Nichterreichen der genannten Mindestteilnehmerzahl wird das Recht 
vorbehalten, die Reise bis 28 Tage vor Reisebeginn abzusagen.

8. Tag – 14.08.2022:  
Abschied von Südtirol und von den Alpen (F)
Nach dem Frühstück bringt uns unser Transfer zurück nach Garmisch 
und es heißt Abschied nehmen von den Bergen. Individuelle Abreise.

Programmänderungen, insbesondere in der Reihenfolge  
des Ablaufes,  vorbehalten.

An- und Abreisetag dienen ausschließlich zur Erbringung  
der  Beförderungsleistung.

(F = Frühstück, A = Abendessen)

UNSER PROGRAMM:

EINGESCHLOSSENE LEISTUNGEN:

 +Bus- an und -abreise ab/bis 
Geschäftsgebiet der Bank

 +7 Übernachtungen in Gasthö-
fen oder Hotels der einfachen 
und guten Mittelklasse

 +Unterbringung in Standard- 
Doppelzimmern mit Bad oder 
Dusche/WC

 +Halbpension (Frühstück und 
3-Gang Abendessen)

 +Transfers mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln bzw. Bus; 
Seilbahnen lt. Programm  

(Mittenwald – Axams & Sterz-
ing – Garmisch-Partenkirchen; 
Auffahrt zum Eckbauer; Fahrt 
mit dem Serleslift)

 +Gepäcktransfer von Unter-
kunft zu Unterkunft

 +Mit Erreichen der Mindest- 
teilnehmerzahl Führung  
und Betreuung durch zwei 
autorisierte Bergwanderführer

 +RV-Storno- & Reiseschutz – 
OHNE Selbstbehalt & zum 
Vorzugspreis*) Reiserücktritts-

kostenversicherung, Reiseabbruch-
versicherung, Reise-Unfallversiche-
rung, Reisekrankenversicherung, 
Notfall-Versicherung, Reisege-
päck-Versicherung – alle Versiche-
rungen ohne Selbstbehalt 

oder nur RV-Reiserücktritt 
mit 20 % Selbstbehalt*) 
Reiserücktrittskostenversicherung 
mit 20 % Selbstbehalt

 +Corona-Reiseschutz (nur gül-
tig in Verbindung mit unseren 
Reiserücktrittskostenversiche-
rungen)

 +Reiseliteratur

 +Bankreisebegleitung ab/bis 
Geschäftsgebiet der Bank

Die Kundengelder sind bei der R+V 
 Versicherung abgesichert.

*) Mit Buchung der Reise treten Sie 
in einen Gruppenversicherungsvertrag 
zwischen der RV Touristik und der Hanse 
Merkur Reiseversicherung AG ein, da 
Ihre Reise eine obligatorische Versiche-
rung (RV-Storno- & Reiseschutz oder 
nur RV-Reiserücktritt inkl. Corona-Reise-
schutz) enthält. Die Versicherung ist ein 
fester Bestandteil der Buchung.



Alpenüberquerung
von Garmisch nach Sterzing

HINWEISE:

AUSKUNFT UND ANMELDUNG: REISEVERANSTALTER:

VOLKSBANK BERG eG
Altenberger-Dom-Straße 10
51519 Odenthal

Heike Fischer
Telefon: 02202 7009 230
E-Mail: heike.fischer@volksbank-berg.de

RAIFFEISEN- und VOLKSBANKEN
TOURISTIK GmbH

Amalienstraße 9b – 11 | 80333 München
Tel. 089 28684800 | E-Mail: service@rv-touristik.de

NIEDERLASSUNG LEIPZIG
Kleine Fleischergasse 2 | 04109 Leipzig

www.rv-touristik.de

Einreisebestimmungen:
Für Reisen innerhalb der EU müssen deutsche Staatsbürger einen gül-
tigen Reisepass oder Personalausweis mitführen, der auf Wunsch den 
Einreisebehörden vorzulegen ist. Zur Einreise nach Österreich und nach 
Italien wird der Nachweis über eine vollständige Covid-Impfung oder 
die Genesung oder einen aktuellen negativen Covid-Test benötigt. Vor 
der Einreise nach Italien ist eine elektronische Registrierung notwendig. 
Diese Regelung gilt, solange es keine abweichenden (verschärften)  
Vorgaben seitens Österreichs und Italiens gibt. Angehörige anderer Staa-
ten bzw. mit Doppelstaatsbürgerschaft wenden sich bitte vor Buchung 
an uns. Die allgemein bekannte Covid-19 Pandemie kann zu kurzfristigen 
Änderungen der Einreisebestimmungen und Regeln für den Aufenthalt 
führen. Bitte informieren Sie sich auch selbst – insbesondere kurz vor 
Abreise – über den letzten Stand der Einreisebestimmungen sowie die 
aktuellen Regelungen vor Ort. Mit Versand der Reiseunterlagen ca. 4 
Wochen vor Reiseantritt weisen wir gesondert darauf hin. Bei Fragen 
kontaktieren Sie uns bitte gerne. Informationsseite des Auswärtigen 
Amtes: www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit
Jeder Reiseteilnehmer ist für die Einhaltung der Einreise-, Pass-, Visa-, Zoll- 
und Devisenbestimmungen selbst verantwortlich. (Stand Oktober 2021) 
Die Volksbank Berg eG als Reisevermittler wendet für diese Reise 
die 2G-Regel an (nur vollständig Covid 19-geimpfte- und Covid 19- 
genesene Personen können sich zu dieser Reise anmelden).

Gesundheit und Impfungen:
Es wird empfohlen die Standardimpfungen gemäß aktuellem 
Impfkalender des Robert-Koch-Institutes / Empfehlungen der  
STIKO zu überprüfen und zu vervollständigen. Bitte kontaktieren 

Sie rechtzeitig vor Abreise Ihren Hausarzt. Weiter Hinweise finden 
Sie auch unter www.fit-for-travel.de 

Schwierigkeitsgrad 3: 
Diese Alpenüberquerung ist für gesunde Menschen mit durch-
schnittlicher Kondition gut zu bewältigen. Ausdauer für Touren 
mit einer Gehzeit (echte Gehzeit ohne Pausen) mit bis zu 7 Std. 
und maximal ca. jeweils 1200 Höhenmetern im Auf-und Abstieg 
ist erforderlich. Gut angelegte Bergwege mit teilweise felsigem und 
glattem oder rutschigem Untergrund erfordern gute Trittsicherheit.

Klima:
Das Klima der Alpen unterscheidet sich verhältnismäßig stark in 
den verschiedenen Teilen des Gebirges. Generell hat der Norden ein 
kühleres Klima, das typisch mitteleuropäisch ist, während der Südteil 
milder und mediterraner geprägt ist. Die wärmsten Monate sind der 
Juli und August, wobei der Juli dabei durchschnittlich trockener ist. 
Ein typisches Phänomen des Alpenklimas ist der Föhn, ein starker 
Fallwind. Im Norden der Alpen bringt er fast immer wärmere Luft 
und gute Fernsicht, während er im Süden der Alpen je nach Wet-
terlage gelegentlich auch zu kühleren Temperaturen führen kann. 

Reisebedingungen:
Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters. Die Reise ist i.d.R. 
nicht für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet. Wir 
empfehlen diese Reise ausschließlich für vollständig Covid-geimpfte 
oder Covid-genesene Personen. Wir bitten um Rücksprache im 
Einzelfall. Weitere Hinweise erhalten Sie mit den Reiseunterlagen. 

Sie reisen in ein fremdes Land, um neue Erlebnisse und Eindrücke 
zu gewinnen – genießen Sie es und vergleichen Sie bitte nicht alles 
mit den Verhältnissen in Deutschland.

Reiserücktritt:
Reiserücktritt: Sie können jederzeit durch schriftliche Erklärung von 
der Reise zurücktreten. Die Konditionen entnehmen Sie bitte den 
Reisebedingungen des Veranstalters auf der Website. 
www.rv-touristik.de/agb

Zahlung des Reisepreises:
Mit Buchung wird eine Anzahlung von 20 % des Reisepreises 
fällig. Der Restbetrag ist 4 Wochen vor Reisebeginn fällig. Eine 
Kreditkartenzahlung ist nicht möglich.

Bitte beachten Sie:
Die Angaben im Leistungsteil geben den Versicherungsschutz nur 
zum Teil wieder. Die maßgeblichen Versicherungsbedingungen 
und Tarifbeschreibungen finden Sie unter www.rv-touristik.de/
versicherung/bedingungen

Ombudsmann:
Sollten Sie mit einer Versicherungsleistung nicht zufrieden sein, 
wenden Sie sich bitte direkt an die HanseMerkur. Weitere Schlich-
tungsversuche können im Anschluss an folgende Schlichtungs- und 
Beschwerdestellen gerichtet werden: Versicherungsombudsmann 
e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin Tel.: 0800 3696000, E-Mail: 
beschwerde@versicherungsombudsmann.de



REISEPREIS PRO PERSON:
IM DOPPELZIMMER:
mit RV-Storno- & Reiseschutz ohne Selbstbehalt 1.734 EUR
nur RV-Reiserücktritt mit 20 % Selbstbehalt 1.698 EUR

IM EINZELZIMMER:
mit RV-Storno- & Reiseschutz ohne Selbstbehalt 1.914 EUR
nur RV-Reiserücktritt mit 20 % Selbstbehalt  1.878 EUR

ZUM REISEZEITPUNKT VERFÜGE ICH / DIE ANGEMELDETEN 
TEILNEHMER ÜBER
eine vollständige Covid -19 Impfung 
einen gültigen Covid -19 Genesenennachweis 

BITTE RICHTEN SIE DIE ANMELDUNG AN:
Volksbank Berg eG

ZAHLUNGSMÖGLICHKEIT:
Nach Buchungseingang erhalten Sie eine Reisebestätigung/Rechnung, auf 
der alle Informationen zur Anzahlung und Restzahlung angegeben sind.

Anmeldung für: »ALPENÜBERQUERUNG«
REISETERMIN: 07. BIS 14. AUGUST 2022

1. REISEGAST

Familienname | Vorname (wie im Pass) Geburtsdatum

Straße | Hausnummer Nationalität

PLZ | Wohnort Handynummer

E-Mail Adresse Sonstiges

2. REISEGAST

Familienname | Vorname (wie im Pass) Geburtsdatum

Straße | Hausnummer Nationalität

PLZ | Wohnort Handynummer

E-Mail Adresse Sonstiges

UNTERBRINGUNG

DZ EUR pro Person EZ EUR pro Person 1/2 DZ mit (Name Zimmerpartner)

HIERMIT MELDE ICH MICH UND DIE OBEN AUFGEFÜHRTEN PERSONEN, ALS DEREN 
VERTRETER ICH HANDLE, VERBINDLICH AN. 

Auf dieser Reise werden u.a. Bilder bzw. Filme von Reiseteilnehmern gemacht. Diese können 
anschließend ggfs. veröffentlicht werden. Sollte ich gegen eine persönliche Abbildung 
sein, informiere ich meinen Reisebegleiter vorab. 
Die Reisebedingungen des auf der Rückseite dieses Anmeldecoupons genannten Veran-
stalters habe ich zur Kenntnis genommen. Ich stimme zu, dass meine Daten zur Vertrags-
erfüllung verarbeitet werden dürfen.

Ort | Datum Unterschrift

Bitte Coupon in Druckbuchstaben ausfüllen, abtrennen, Kopie des Personalausweises 
oder Reisepasses  beilegen und an die Anschrift des Vermittlers einsenden oder geben 
Sie diesen einfach dort ab.

AUSKUNFT UND ANMELDUNG: 

VOLKSBANK BERG eG
Altenberger-Dom-Straße 10
51519 Odenthal

Heike Fischer
Telefon: 02202 7009 230
E-Mail: heike.fi scher@volksbank-berg.de

EINGESCHLOSSENE LEISTUNGEN:



1. Abschluss des Reisevertrages, Verpflichtung für Mitreisen-
de, Vermittlung von Fremdleistungen
1.1. Der Reisevertrag kommt zwischen Ihnen, dem Buchenden, und 
uns, dem Reiseveranstalter, dann zustande, wenn nach Informati-
onserteilung iSd § 651d BGB in Verb. mit Art. 250 §§ 1ff EGBGB 
sowie der Übergabe des jeweils richtigen Formblattes Übereinstim-
mung über die wesentlichen Vertragsbestandteile (Preis, Leistung 
und Termin) besteht. Dadurch ergeben sich Rechte und Pflichten 
für Sie, den Kunden.
1.2. Ihre Buchung kann schriftlich oder (fern)mündlich erfolgen, 
sollte jedoch möglichst in Textform unter Verwendung unseres For-
mulars erfolgen. 
1.3. Für die Buchung, die mündlich, telefonisch, schriftlich, per 
E-Mail, SMS oder per Telefax erfolgt, gilt:
a) mit der Buchung (Reiseanmeldung) bieten Sie uns den Abschluss 
des Pauschalreisevertrages verbindlich an.
b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Reisebestätigung durch 
uns zustande.
Bei oder unverzüglich nach Vertragsschluss werden wir Ihnen eine, 
den gesetzlichen Vorgaben entsprechende, Reisebestätigung auf 
einem dauerhaften Datenträger übermitteln (welcher es Ihnen 
ermöglicht die Erklärung unverändert so aufzubewahren oder zu 
speichern, dass sie Ihnen in einem angemessenen Zeitraum zugäng-
lich ist) zum Beispiel auf Papier oder per E-Mail, sofern Sie nicht 
Anspruch auf eine Reisebestätigung in Papierform haben, weil der 
Vertragsschluss in gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit beider 
Parteien oder außerhalb von Geschäftsräumen erfolgte.
1.5. Sie haben für alle Vertragsverpflichtungen von Mitreisenden, 
für die Sie die Buchung vornehmen, wie für Ihre eigenen einzuste-
hen, soweit Sie diese Verpflichtung durch ausdrückliche und geson-
derte Erklärung übernommen haben.

2. Bezahlung: Anzahlung und Restzahlung
2.1. Sämtliche Zahlungen auf den Reisepreis sind erst nach Aushän-
digung des Sicherungsscheines gemäß § 651t BGB zu leisten. Mit 
Erhalt des Sicherungsscheines, der Informationen zu Namen und 
Kontaktdaten des Kundengeldabsicherers in klarer, verständlicher 
und hervorgehobener Weise gibt, wird eine Anzahlung von 20 % 
des Reisepreises fällig. Der Restbetrag ist 4 Wochen vor Reisebeginn 
fällig. Bei Vertragsschluss nach diesem Zeitpunkt ist der gesamte 
Reisepreis mit Erhalt des Sicherungsscheines fällig. Die Kosten für 
vermittelte Reiseversicherungen werden in voller Höhe gemeinsam 
mit der Anzahlung fällig.
2.2. Sind die Voraussetzungen der Fälligkeit des Reisepreises einge-
treten, so haben Sie bis zur erfolgten Zahlung an uns keinen An-
spruch auf unsere Reiseleistungen. 
2.3. Stornoentschädigungen, Bearbeitungs- und Umbuchungsge-
bühren sind sofort fällig. 
2.4. Leisten Sie die Anzahlung und/oder die Restzahlung nicht ent-
sprechend den vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, obwohl wir zur 
ordnungsgemäßen Erbringung der vertraglichen Leistungen bereit 
und in der Lage sind, unsere gesetzlichen Informationspflichten 
erfüllt haben und kein gesetzliches oder vertragliches Zurückbehal-
tungsrecht Ihrerseits besteht, so sind wir berechtigt, nach Mahnung 
mit Fristsetzung vom Pauschalreisevertrag zurückzutreten und Sie 
mit Rücktrittskosten gemäß Ziffer 7.1. zu belasten.

7. Rücktritt vom Vertrag durch den Kunden vor Reiseantritt / 
Rücktrittskosten
7.1. Rücktritt mit Entschädigungszahlung/Stornogebühr
Treten Sie vor Reisebeginn zurück, so verlieren wir den Anspruch 
auf den Reisepreis. Stattdessen können wir, soweit kein Fall nach 
Ziffer 7.3. dieser AGB vorliegt, eine angemessene Entschädigung 
für die bis zum Rücktritt getroffenen Reisevorkehrungen und unse-
re Aufwendungen in Abhängigkeit von dem jeweiligen Reisepreis 

verlangen. Die Entschädigung steht in einem prozentuellen Verhält-
nis zum Reisepreis und richtet sich bezüglich der Höhe nach dem 
Zeitpunkt der Rücktrittserklärung vor Reiseantritt und der jeweili-
gen Reiseart, sowie den ersparten Aufwendungen, den allenfalls 
zur erwartenden Einnahmen aus anderweitigen Verwendung der 
Reiseleistung sowie der tatsächlich zu leistenden Zahlungen an die 
Leistungsträger. Als Reisepreis bzw. Pauschalpreis ist der Gesamt-
preis der vertraglich vereinbarten Leistung zu verstehen. Für aus-
geschriebene Reisen, bei denen die Raiffeisen- und Volksbanken 
Touristik GmbH als Veranstalter auftritt, gelten folgende Stornoge-
bühren, sofern in der Reiseausschreibung keine anderen Stornosät-
ze vereinbart werden: 

bis 60. Tag vor Reiseantritt 20 %
59. bis 46. Tag vor Reiseantritt 35 %
45. bis 31. Tag vor Reiseantritt 50 %
30. bis 15. Tag vor Reiseantritt 65 %
14. bis 8. Tag vor Reiseantritt 80 %
7. bis 1. Tag vor Reiseantritt 90 %
am Anreisetag bzw. bei No-Show 90 %
Flugtickets ab Ausstellung, exklusive Steuer 100 %

Wird durch Rücktritt/Storno ein Platz in einer Doppel- oder Mehr-
bettkabine storniert, beträgt unser pauschalierter Schadensersat-
zanspruch für den Kreuzfahrtanteil am Reisepreis des zurücktreten-
den Kunden 100 %. Bei Rücktritt/Storno des Zimmerpartners bei 
Buchung eines Doppelzimmers, fällt zusätzlich zu den o.g. Storno-
sätzen der Einzelzimmerzuschlag an.
Bereits von uns getätigte und nachweislich nicht erstattungsfähige 
Ausgaben (z.B. Visa-Besorgung, nicht erstattungsfähige Anzahlun-
gen für Hotels und andere Leistungen, Tickets ohne Rückerstat-
tungsmöglichkeit etc.) sind im Falle eines Stornos in jedem Fall zur 
Gänze von Ihnen zu begleichen.
Ihnen bleibt es in jedem Fall unbenommen, uns nachzuweisen, dass 
uns überhaupt kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden ent-
standen ist als die von uns geforderte, oben genannte Pauschale.
7.2. Rücktrittserklärung
a) Beim Rücktritt vom Vertrag ist zu beachten:
Sie können jederzeit uns bzw. dem Vermittler, bei dem die Reise 
gebucht wurde, mitteilen, dass Sie vom Vertrag zurücktreten. Bei 
einer Stornierung/Rücktritt empfiehlt es sich zu Beweiszwecken, 
dies mittels Briefes oder persönlich mit gleichzeitiger schriftlicher 
Erklärung zu tun.
Die Entschädigung berechnet sich aus dem Endreisepreis je ange-
meldeten Teilnehmer. Als Stichtag für die Berechnung der Frist gilt 
der Eingang der schriftlichen Rücktrittserklärung (während der Öff-
nungszeiten); an Wochenenden und Feiertagen der Werktag da-
nach. Der Nachweis eines geringeren oder gar nicht entstandenen 
Schadens bleibt Ihnen vorbehalten.

Die vollständigen AGBs können Sie unter www.rv-touristik.de ein-
sehen. Diese gehen Ihnen zusätzlich mit der Reisebestätigung zu. 
Weitere Informationen zum Datenschutz: 
www.rv-touristik.de/datenschutz

 Stand Juni 2018

Reiseveranstalter:
RAIFFEISEN- und VOLKSBANKEN 
TOURISTIK GmbH

Geschäftsführer: Bernhard Hofbauer, Patrik Weitzer
Sitz der Gesellschaft: München
Registergericht München HRB Nr. 65309

AUSZUG AUS DEN ALLGEMEINEN REISEBEDINGUNGEN FORMBLATT ZUR PAUSCHALREISE NACH § 651A DES BGB

Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie 
(EU) 2015/2302. 

Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Das Unternehmen Raiffeisen- und 
Volksbanken Touristik GmbH (kurz: RV Touristik) trägt die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der 
gesamten Pauschalreise. 

Zudem verfügt das Unternehmen RV Touristik über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung Ihrer 
Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung im Fall 
einer Insolvenz.

WICHTIGSTE RECHTE NACH DER RICHTLINIE (EU) 2015/2302

 – Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des Pauschalreisevertrags.

 – Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen Rei-
seleistungen.

 – Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit dem Rei-
severanstalter oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können.

 – Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen unter zusätzlichen 
Kosten – auf eine andere Person übertragen.

 – Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich erhöhen 
und wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage vor Beginn der Pauschal-
reise. Wenn die Preiserhöhung 8 % des Pauschalreisepreises übersteigt, kann der Reisende vom Vertrag zurücktreten. 
Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende das Recht auf eine Preis-
senkung, wenn die entsprechenden Kosten sich verringern.

 – Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle Erstattung 
aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des Preises erheblich geän-
dert wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer die Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise 
absagt, haben die Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung und unter Umständen auf eine Entschädigung.

 – Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer Rück-
trittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende Sicherheitsprobleme 
bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen.

 – Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und vertretba-
ren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten.

 – Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß durchge-
führt werden, so sind dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. Der Reisende 
kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten (in der Bundesrepublik Deutschland heißt dieses 
Recht „Kündigung“), wenn Leistungen nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen 
auf die Erbringung der vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu 
schaffen.

 – Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht oder nicht 
ordnungsgemäß erbracht werden.

 – Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet.

 – Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mitgliedstaaten – des Reisevermittlers werden Zahlungen 
zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, des Reisevermittlers nach Beginn der 
Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so wird die Rückbeförderung der Reisenden 
gewährleistet. Die RV Touristik hat eine Insolvenzabsicherung mit der R+V Allgemeine Versicherung AG abgeschlossen. 
Die Reisenden können diese Einrichtung oder gegebenenfalls die zuständige Behörde (R+V Allgemeine Versicherung AG, 
Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden – Tel. 0611 / 5335859 E-Mail: ruv@ruv.de) kontaktieren, wenn ihnen Leistungen 
aufgrund der Insolvenz von RV Touristik verweigert werden.

 – Webseite, auf der die Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das nationale Recht umgesetzten Form zu finden ist:  
www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de.

1. Abschluss des Reisevertrages, Verpflichtung für Mitreisen-
de, Vermittlung von Fremdleistungen
1.1. Der Reisevertrag kommt zwischen Ihnen, dem Buchenden, und 
uns, dem Reiseveranstalter, dann zustande, wenn nach Informati-
onserteilung iSd § 651d BGB in Verb. mit Art. 250 §§ 1ff EGBGB 
sowie der Übergabe des jeweils richtigen Formblattes Übereinstim-
mung über die wesentlichen Vertragsbestandteile (Preis, Leistung 
und Termin) besteht. Dadurch ergeben sich Rechte und Pflichten 
für Sie, den Kunden.
1.2. Ihre Buchung kann schriftlich oder (fern)mündlich erfolgen, 
sollte jedoch möglichst in Textform unter Verwendung unseres For-
mulars erfolgen. 
1.3. Für die Buchung, die mündlich, telefonisch, schriftlich, per 
E-Mail, SMS oder per Telefax erfolgt, gilt:
a) mit der Buchung (Reiseanmeldung) bieten Sie uns den Abschluss 
des Pauschalreisevertrages verbindlich an.
b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Reisebestätigung durch 
uns zustande.
Bei oder unverzüglich nach Vertragsschluss werden wir Ihnen eine, 
den gesetzlichen Vorgaben entsprechende, Reisebestätigung auf 
einem dauerhaften Datenträger übermitteln (welcher es Ihnen 
ermöglicht die Erklärung unverändert so aufzubewahren oder zu 
speichern, dass sie Ihnen in einem angemessenen Zeitraum zugäng-
lich ist) zum Beispiel auf Papier oder per E-Mail, sofern Sie nicht 
Anspruch auf eine Reisebestätigung in Papierform haben, weil der 
Vertragsschluss in gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit beider 
Parteien oder außerhalb von Geschäftsräumen erfolgte.
1.5. Sie haben für alle Vertragsverpflichtungen von Mitreisenden, 
für die Sie die Buchung vornehmen, wie für Ihre eigenen einzuste-
hen, soweit Sie diese Verpflichtung durch ausdrückliche und geson-
derte Erklärung übernommen haben.

2. Bezahlung: Anzahlung und Restzahlung
2.1. Sämtliche Zahlungen auf den Reisepreis sind erst nach Aushän-
digung des Sicherungsscheines gemäß § 651t BGB zu leisten. Mit 
Erhalt des Sicherungsscheines, der Informationen zu Namen und 
Kontaktdaten des Kundengeldabsicherers in klarer, verständlicher 
und hervorgehobener Weise gibt, wird eine Anzahlung von 20 % 
des Reisepreises fällig. Der Restbetrag ist 4 Wochen vor Reisebeginn 
fällig. Bei Vertragsschluss nach diesem Zeitpunkt ist der gesamte 
Reisepreis mit Erhalt des Sicherungsscheines fällig. Die Kosten für 
vermittelte Reiseversicherungen werden in voller Höhe gemeinsam 
mit der Anzahlung fällig.
2.2. Sind die Voraussetzungen der Fälligkeit des Reisepreises einge-
treten, so haben Sie bis zur erfolgten Zahlung an uns keinen An-
spruch auf unsere Reiseleistungen. 
2.3. Stornoentschädigungen, Bearbeitungs- und Umbuchungsge-
bühren sind sofort fällig. 
2.4. Leisten Sie die Anzahlung und/oder die Restzahlung nicht ent-
sprechend den vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, obwohl wir zur 
ordnungsgemäßen Erbringung der vertraglichen Leistungen bereit 
und in der Lage sind, unsere gesetzlichen Informationspflichten 
erfüllt haben und kein gesetzliches oder vertragliches Zurückbehal-
tungsrecht Ihrerseits besteht, so sind wir berechtigt, nach Mahnung 
mit Fristsetzung vom Pauschalreisevertrag zurückzutreten und Sie 
mit Rücktrittskosten gemäß Ziffer 7.1. zu belasten.

7. Rücktritt vom Vertrag durch den Kunden vor Reiseantritt / 
Rücktrittskosten
7.1. Rücktritt mit Entschädigungszahlung/Stornogebühr
Treten Sie vor Reisebeginn zurück, so verlieren wir den Anspruch auf 
den Reisepreis. Stattdessen können wir, soweit kein Fall nach Ziffer 
7.3. dieser AGB vorliegt, eine angemessene Entschädigung für die 
bis zum Rücktritt getroffenen Reisevorkehrungen und unsere Auf-
wendungen in Abhängigkeit von dem jeweiligen Reisepreis verlan-

gen. Die Entschädigung steht in einem prozentuellen Verhältnis zum 
Reisepreis und richtet sich bezüglich der Höhe nach dem Zeitpunkt 
der Rücktrittserklärung vor Reiseantritt und der jeweiligen Reiseart, 
sowie den ersparten Aufwendungen, den allenfalls zu erwartenden 
Einnahmen aus anderweitiger Verwendung der Reiseleistung sowie 
der tatsächlich zu leistenden Zahlungen an die Leistungsträger. Als 
Reisepreis bzw. Pauschalpreis ist der Gesamtpreis der vertraglich 
vereinbarten Leistung zu verstehen. Für ausgeschriebene Reisen, 
bei denen die Raiffeisen- und Volksbanken Touristik GmbH als Ver-
anstalter auftritt, gelten folgende Stornogebühren, sofern in der 
Reiseausschreibung keine anderen Stornosätze vereinbart werden: 

bis 60. Tag vor Reiseantritt 20 %
59. bis 46. Tag vor Reiseantritt 35 %
45. bis 31. Tag vor Reiseantritt 50 %
30. bis 15. Tag vor Reiseantritt 65 %
14. bis 8. Tag vor Reiseantritt 80 %
7. bis 1. Tag vor Reiseantritt 90 %
am Anreisetag bzw. bei No-Show 90 %
Flugtickets ab Ausstellung, exklusive Steuer 100 %

Wird durch Rücktritt/Storno ein Platz in einer Doppel- oder Mehr-
bettkabine storniert, beträgt unser pauschalierter Schadensersat-
zanspruch für den Kreuzfahrtanteil am Reisepreis des zurücktreten-
den Kunden 100 %. Bei Rücktritt/Storno des Zimmerpartners bei 
Buchung eines Doppelzimmers, fällt zusätzlich zu den o.g. Storno-
sätzen der Einzelzimmerzuschlag an.
Bereits von uns getätigte und nachweislich nicht erstattungsfähige 
Ausgaben (z.B. Visa-Besorgung, nicht erstattungsfähige Anzahlun-
gen für Hotels und andere Leistungen, Tickets ohne Rückerstat-
tungsmöglichkeit etc.) sind im Falle eines Stornos in jedem Fall zur 
Gänze von Ihnen zu begleichen.
Ihnen bleibt es in jedem Fall unbenommen, uns nachzuweisen, dass 
uns überhaupt kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden ent-
standen ist als die von uns geforderte, oben genannte Pauschale.
7.2. Rücktrittserklärung
a) Beim Rücktritt vom Vertrag ist zu beachten:
Sie können jederzeit uns bzw. dem Vermittler, bei dem die Reise 
gebucht wurde, mitteilen, dass Sie vom Vertrag zurücktreten. Bei 
einer Stornierung/Rücktritt empfiehlt es sich zu Beweiszwecken, 
dies mittels Briefes oder persönlich mit gleichzeitiger schriftlicher 
Erklärung zu tun.
Die Entschädigung berechnet sich aus dem Endreisepreis je ange-
meldeten Teilnehmer. Als Stichtag für die Berechnung der Frist gilt 
der Eingang der schriftlichen Rücktrittserklärung (während der Öff-
nungszeiten); an Wochenenden und Feiertagen der Werktag da-
nach. Der Nachweis eines geringeren oder gar nicht entstandenen 
Schadens bleibt Ihnen vorbehalten.

Die vollständigen AGBs können Sie unter www.rv-touristik.de ein-
sehen. Diese gehen Ihnen zusätzlich mit der Reisebestätigung zu. 
Weitere Informationen zum Datenschutz: 
www.rv-touristik.de/datenschutz

 Stand September 2019
Reiseveranstalter:
RAIFFEISEN- und VOLKSBANKEN 
TOURISTIK GmbH

Geschäftsführer: Patrik Weitzer, Christoph Rische
Sitz der Gesellschaft: München
Registergericht München HRB Nr. 65309

AUSZUG AUS DEN ALLGEMEINEN REISEBEDINGUNGEN FORMBLATT ZUR PAUSCHALREISE NACH § 651A DES BGB

Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie 
(EU) 2015/2302. 

Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Das Unternehmen Raiffeisen- und 
Volksbanken Touristik GmbH (kurz: RV Touristik) trägt die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der 
gesamten Pauschalreise. 

Zudem verfügt das Unternehmen RV Touristik über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung Ihrer 
Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung im Fall 
einer Insolvenz.

WICHTIGSTE RECHTE NACH DER RICHTLINIE (EU) 2015/2302

 – Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des Pauschalreisevertrags.

 – Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen Rei-
seleistungen.

 – Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit dem Rei-
severanstalter oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können.

 – Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen unter zusätzlichen 
Kosten – auf eine andere Person übertragen.

 – Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich erhöhen 
und wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage vor Beginn der Pauschal-
reise. Wenn die Preiserhöhung 8 % des Pauschalreisepreises übersteigt, kann der Reisende vom Vertrag zurücktreten. 
Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende das Recht auf eine Preis-
senkung, wenn die entsprechenden Kosten sich verringern.

 – Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle Erstattung 
aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des Preises erheblich geän-
dert wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer die Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise 
absagt, haben die Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung und unter Umständen auf eine Entschädigung.

 – Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer Rück-
trittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende Sicherheitsprobleme 
bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen.

 – Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und vertretba-
ren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten.

 – Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß durchge-
führt werden, so sind dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. Der Reisende 
kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten (in der Bundesrepublik Deutschland heißt dieses 
Recht „Kündigung“), wenn Leistungen nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen 
auf die Erbringung der vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu 
schaffen.

 – Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht oder nicht 
ordnungsgemäß erbracht werden.

 – Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet.

 – Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mitgliedstaaten – des Reisevermittlers werden Zahlungen 
zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, des Reisevermittlers nach Beginn der 
Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so wird die Rückbeförderung der Reisenden 
gewährleistet. Die RV Touristik hat eine Insolvenzabsicherung mit der R+V Allgemeine Versicherung AG abgeschlossen. 
Die Reisenden können diese Einrichtung oder gegebenenfalls die zuständige Behörde (R+V Allgemeine Versicherung AG, 
Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden – Tel. 0611 / 5335859 E-Mail: ruv@ruv.de) kontaktieren, wenn ihnen Leistungen 
aufgrund der Insolvenz von RV Touristik verweigert werden.

 – Webseite, auf der die Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das nationale Recht umgesetzten Form zu finden ist:  
www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de.

HINWEISE:

AUSKUNFT UND ANMELDUNG:


